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Der Dezentrale Wahlvorstand hat folgende Wahlvorschläge geprüft und zugelassen: 
 
 
WE 01 
Gruppe der Hochschullehrer/innen 
 

 
 
WE 01 
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen 
Auf dem Wahlvorschlag wurde die Bewerberin Melina Rebensburg gestrichen, da sie nicht in der 
Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen wahlberechtigt ist. Unter Hinweis auf § 12 Absatz 3 
Satz 1 FU-WahlO wurde der Wahlvorschlag nicht zugelassen. 
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WE 01 
Gruppe der Studierenden 

 
 
WE 01 
Gruppe der Sonstigen Mitarbeiter/innen 
Es lag kein Wahlvorschlag vor. 
 
WE 02 
Gruppe der Hochschullehrer/innen 
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WE 02 
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen 

 
 
WE 02 
Gruppe der Studierenden 
Es lag kein Wahlvorschlag vor. 
 
WE 02 
Gruppe der Sonstigen Mitarbeiter/innen 
Es lag kein Wahlvorschlag vor. 
 
WE 03 
Gruppe der Hochschullehrer/innen 
 

Wahlvorschlag 
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WE 03 
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter/innen 
Es liegt ein Wahlvorschlag vor, der nur einen Kandidaten enthält. Unter Hinweis auf § 12 Absatz 3 Satz 
1 FU-WahlO wurde der Wahlvorschlag nicht zugelassen. 
 
WE 03 
Gruppe der Studierenden 
Es lag kein Wahlvorschlag vor. 
 
WE 03 
Gruppe der Sonstigen Mitarbeiter/innen 
Es lag kein Wahlvorschlag vor. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Nach § 14 Absatz 4 FU-WahlO kann jede Wahlberechtigte innerhalb von drei Tagen nach der 
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge hiergegen Einspruch einlegen. Diese Frist läuft 
am letzten Tage um 12 Uhr ab. Über den Einspruch entscheidet gemäß § 14 Absatz 4 FU-WahlO der 
Dezentrale Wahlvorstand. Der Einspruch ist bei der Geschäftsstelle des Dezentralen Wahlvorstandes, 
14195 Berlin, Van´t-Hoff-Straße 8, schriftlich einzulegen und zu begründen. 
 
Julie Zettlitz 
Vorsitzende des Dezentralen Wahlvorstandes 


